
1. Ein Häftlingsbestandbuch,

2. über jeden einsitzenden Häftling eine Gefangenenakte. 
In dieser Akte werden abgeheftet:
Einlieferungs-, Entlassungs- und Überführungsanwei
sungen. Protokolle sowie Quittungen über alle dem U.~ 
Häftling abgenommenen oder empfangenen Gegenstände, 
Geld und Wertsachen sowie deren Rückgabe'», gegebene 
Anweisung über die Behandlung de^.;:Ü.-HäftTmgs, Ab- 
Schriften von Meldungen des Wachpeirsonals über den U.- 
Häftling, KrankheitsbefundßyüKrankenblätter, Nachweis
zettel über Vernehmungen und"'ähnliche Unterlagen, die 
sich auf die Person des Häftlings beziehen,

3. Wachbuch und Wachdienstplan,

4. Lebensmitteleingangs- und -ausgangsbuch,

5. Krankenbuch,

6. Straf buch,

7. Kontrollbuch mit Eintragungen über durchgeführte Kon
trollen der Haftanstalt.

Vernehmungszettel sind in jedem Falle in die Haftakte des Häftlings 
einzuheften und werden nicht an die Mitarbeiter der U.-Abteilung zu
rückgegeben.

Für nichtaufgeführte Arbeitsgebiete ergibt sich die Buchführung aus 
allgemeingültigen Vorschriften.

Eintragungen sind mit leserlicher Handschrift, sauber und vollständig 
auszuführen. Die Bücher sind Urkunden, es darf nicht radiert werden. 
Notwendige Änderungen sind so vorzunehmen, daß die erste Eintra
gung lesbar ist.

In das Wachbuch sind alle Ereignisse, Vorkommnisse und Tätigkeiten 
einzutragen, deren Festhaltung aus Gründen der Sicherheit und Ord
nung, Instandhaltungs- oder verwaltungsmäßigen Erfassung notwen
dig erscheinen.

In den Wachdienstplan werden sämtliche Mitarbeiter der jeweiligen  
Wachabteilung, sowie die ihnen zugewiesenen Funktionen, Posten
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